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Gesetz 
vom 25. November 2004 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 

(Arbeitsgesetz) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 29. Dezember 1966 über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz), LGBl. 1967 Nr. 6, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 1 

1) Das Gesetz ist, unter Vorbehalt der Art. 2 bis 4, anwendbar auf alle 
öffentlichen und privaten Betriebe. 

Art. 3 

Ausnahmen vom persönlichen Geltungsbereich 

Das Gesetz ist, unter Vorbehalt von Art. 3a, ferner nicht anwendbar: 
a) auf Personen geistlichen Standes und andere Personen, die im Dienste 

von Kirchen stehen, sowie auf Angehörige von Ordens- und Mutter-
häusern oder anderer religiöser Gemeinschaften; 
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b) auf das in Liechtenstein wohnhafte Personal öffentlicher Verwaltungen 
ausländischer Staaten oder internationaler Organisationen; 

c) auf Arbeitnehmer, die eine höhere leitende Tätigkeit oder eine wissen-
schaftliche oder selbständige künstlerische Tätigkeit ausüben; 

d) auf Assistenzärzte, Lehrer an Privatschulen sowie auf Lehrer, Fürsor-
ger, Erzieher und Aufseher in Anstalten; 

e) auf Heimarbeiter; 
f) auf Handelsreisende. 

Art. 3a Sachüberschrift und Abs. 3 

Vorschriften über den Gesundheitsschutz, die Ruhe- und Arbeitszeit und 
den Sonderschutz für Jugendliche 

3) Die Vorschriften dieses Gesetzes und seiner Verordnungen über 
den Sonderschutz für Jugendliche sind anwendbar auf Betriebe im Sinne 
von Art. 2 sowie auf Heimarbeiter. 

Art. 4 Abs. 1 

1) Das Gesetz ist, unter Vorbehalt der Vorschriften über den Gesund-
heitsschutz, nicht anwendbar auf Betriebe, in denen lediglich der Ehegatte 
des Betriebsinhabers, seine Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie 
und deren Ehegatten sowie seine Stief- und Adoptivkinder tätig sind. 

Art. 9 Abs. 4 

Aufgehoben 

Art. 15a Abs. 2 

2) Die Ruhezeit kann für erwachsene Arbeitnehmer beim Schichten-
wechsel einmal in der Woche bis auf acht Stunden herabgesetzt werden, 
sofern die Dauer von elf Stunden im Durchschnitt von zwei Wochen 
eingehalten wird. 
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Art. 17a 

Dauer der Nachtarbeit 

1) Bei Nachtarbeit darf die tägliche Arbeitszeit für den einzelne Arbeit-
nehmer acht Stunden nicht überschreiten; sie muss, mit Einschluss der 
Pausen, innert eines Zeitraumes von neun Stunden liegen. 

2) Wird der Arbeitnehmer in höchstens drei von sieben aufeinander 
folgenden Nächten beschäftigt, so darf die tägliche Arbeitszeit unter den 
Voraussetzungen, welche durch Verordnung festzulegen sind, zehn Stun-
den betragen; sie muss aber, mit Einschluss der Pausen, innerhalb eines 
Zeitraumes von zwölf Stunden liegen. 

3) Wird der Arbeitnehmer in der Regel mindestens drei Stunden seiner 
täglichen Arbeitszeit oder mehr als 600 Stunden pro Kalenderjahr in der 
Nachtzeit beschäftigt, darf die tägliche Arbeitszeit in jedem Fall im Durch-
schnitt von einem Jahr acht Stunden nicht überschreiten. 

Art. 24 Abs. 4 

4) Durch Verordnung wird bestimmt, unter welchen zusätzlichen Vor-
aussetzungen und wie weit bei ununterbrochenem Betrieb die tägliche 
und wöchentliche Höchstarbeitszeit verlängert und die Ruhezeit anders 
verteilt werden kann. Dabei darf die wöchentliche Höchstarbeitszeit im 
Durchschnitt von 16 Wochen nicht überschritten werden. 

Art. 29 Abs. 1 

1) Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer und Lehrlinge beider Ge-
schlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. 

Art. 30 Abs. 2 Bst. a 

2) Durch Verordnung wird bestimmt, für welche Gruppen von Betrie-
ben oder Arbeitnehmern sowie unter welchen Voraussetzungen Jugend-
liche im Alter von: 
a) mehr als 14 Jahren zu leichten Arbeiten herangezogen werden dürfen; 

bestimmte Kategorien von leichten Arbeiten dürfen jedoch auch von 
Jugendlichen im Alter von mehr als 13 Jahren verrichtet werden; 
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Art. 35 Abs. 3 

3) Schwangere Frauen und stillende Mütter, die aufgrund der Vorschrif-
ten von Abs. 2 bestimmte Arbeiten nicht verrichten können, haben An-
spruch auf 80 % des Lohnes, samt einer angemessenen Vergütung für 
ausfallenden Naturallohn, soweit ihnen der Arbeitgeber keine gleichwer-
tige Ersatzarbeit zuweisen kann. 

Art. 41 Abs. 3 

Aufgehoben 

Art. 41a 

Schweigepflicht 

1) Personen, die mit Aufgaben nach diesem Gesetz betraut sind oder 
dabei mitwirken, sind verpflichtet, über die Tatsachen, die ihnen bei ihrer 
Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, gegenüber Dritten Stillschweigen zu be-
wahren. 

2) Die mit der Aufsicht und dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 
Behörden und Organe unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung 
ihrer Aufgaben; sie erteilen einander die benötigten Auskünfte und ge-
währen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung 
dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der 
Schweigepflicht nach Abs. 1. 

Art. 41b 

Bearbeiten von Personendaten 

Das Amt für Volkswirtschaft kann zur Erfüllung seiner Aufgaben nach 
diesem Gesetz Personendaten, einschliesslich der besonders schützens-
werten Daten über die Gesundheit von Arbeitnehmern und über admi-
nistrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, bearbeiten, 
sofern dies für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlich ist. 
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Art. 41c 

Datenbekanntgabe 

1) Das Amt für Volkswirtschaft kann auf begründetes schriftliches Ge-
such hin Daten bekannt geben an: 
a) das Amt für Gesundheitsdienste, sofern dieses die Daten für die Durch-

führung des Gesetzes über die obligatorische Unfallverhütung benö-
tigt; 

b) Gerichte und Strafuntersuchungsbehörden, sofern es die Ermittlung 
eines rechtlich relevanten Sachverhaltes erfordert; 

c) Versicherer, sofern es die Abklärung eines versicherten Risikos erfor-
dert; 

d) den Arbeitgeber, sofern die Anordnung personenbezogener Massnah-
men nötig wird; 

e) Stellen, die mit der Führung von Statistiken betraut sind, sofern diese 
die Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

2) An andere Behörden oder an Dritte dürfen Daten auf begründetes 
schriftliches Gesuch hin bekannt gegeben werden, wenn die betroffene 
Person schriftlich eingewilligt hat oder die Einwilligung nach den Um-
ständen vorausgesetzt werden darf. 

3) Zur Abwendung einer Gefahr für Leben oder Gesundheit der Ar-
beitnehmer oder von Dritten können Daten ausnahmsweise bekannt gege-
ben werden. 

4) Die Weitergabe von anonymisierten Daten, die namentlich der Pla-
nung, Statistik oder Forschung dienen, kann ohne Zustimmung der be-
troffenen Personen erfolgen. 

5) Die Regierung kann eine generelle Bekanntgabe von nicht beson-
ders schützenswerten Daten an Behörden oder Institutionen vorsehen, 
sofern diese Daten für den Empfänger zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe notwendig sind. Sie kann zu diesem Zweck ein Abrufverfahren 
vorsehen. 

Art. 41d 

Informations- und Dokumentationssystem 

1) Das Amt für Volkswirtschaft führt zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz ein Informations- oder Dokumentationssystem. 
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2) Die Informations- und Dokumentationssysteme können besonders 
schützenswerte Daten enthalten über: 
a) den Gesundheitszustand einzelner Arbeitnehmer im Zusammenhang 

mit den von diesem Gesetz und seinen Verordnungen vorgesehenen 
medizinischen Abklärungen, Risikoanalysen und Gutachten; 

b) Verwaltungs- und Strafverfahren nach diesem Gesetz. 

3) Die Regierung bestimmt die Kategorien der zu erfassenden Daten 
und deren Aufbewahrungsdauer sowie die Zugriffs- und Bearbeitungsbe-
rechtigung. Sie regelt die Zusammenarbeit mit den beteiligten Organen, 
den Datenaustausch und die Datensicherheit. 

Art. 43 

Verzeichnisse und andere Unterlagen 

Der Arbeitgeber hat Verzeichnisse oder andere Unterlagen, aus denen 
die für den Vollzug des Gesetzes und der Verordnungen erforderlichen 
Angaben ersichtlich sind, den Vollzugs- und Aufsichtsorganen zur Ver-
fügung zu halten. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Datenschutz-
gesetzes. 

Überschrift vor Art. 51a 

3a. Gebühren 

Art. 51a 

Gebühren 

1) Für Bewilligungen und Genehmigungen sowie andere Amtshand-
lungen werden Gebühren erhoben. Die Regierung legt deren Höhe mit 
Verordnung fest. 

2) Die Kosten für den Beizug Dritter werden gesondert in Rechnung 
gestellt. 



7 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/88/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über be-
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (EWR-Rechtssammlung: Anh. 
XVIII - 32h.01) und der Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 
über den Jugendarbeitsschutz (EWR-Rechtssammlung: Anh. XVIII - 
29.01). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


